
 

    

WAHLAUSSCHUSS ZUR WAHL DER MITGLIEDER DER 
SATZUNGSVERSAMMLUNG GEMÄß § 191 b BRAO 

An die wahlberechtigten  
Mitglieder der 
Rechtsanwaltskammer Köln 
 
 
 
 
 

ZWEITE WAHLBEKANNTMACHUNG 
 
 
I. Wie bereits in der Ersten Wahlbekanntmachung mitgeteilt, konnten Wahlvorschläge 

bis zum 03.03.2023, 24.00 Uhr, beim Wahlausschuss eingereicht werden. Es sind 
insgesamt 5 Wahlvorschläge eingegangen, davon 1 ungültiger Wahlvorschlag. Der 
Wahlausschuss hat in seiner Sitzung am 06.03.2023 nachfolgende Kandidatinnen 
und Kandidaten – in alphabetischer Reihenfolge - zur Wahl zugelassen:  
 
Lfd. 
Nr. 

Familien-/ 
Berufsname 
Vorname 

Typ Anschrift Zulassungskanzlei: Straße, 
PLZ, Ort 

1. Fritze, Volker RA  Stiftsgasse 6 
53111 Bonn 

2. Lieberum, Tabea RAin 

Schmitz Knoth Rechtsanwälte 
Partnerschaftsgesellschaft mbB 
Genscherallee 12 
53113 Bonn 

3. Nöker, Karina RAin Severinusstr. 20 
50859 Köln 

4. Wölky, Daniel RA 
WLK Rechtsanwälte 
Mevissenstraße 3 
50668 Köln 

 
Eine Kurzinformation über die Kandidaten finden Sie auf unserer Website unter 
https://www.rak-koeln.de/Die-RAK/Wahlen-Satzungsversammlung. 

  

Köln, 08.03.2023 
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II. Die Wahl der Mitglieder der Satzungsversammlung aus dem Bezirk der Rechtsan-

waltskammer Köln findet  
 

in der Zeit vom 27. März, 9 Uhr bis 17. April 2023, 24 Uhr  
 

als elektronische Wahl statt. 
 

Die elektronische Wahl erfolgt über ein Online-Wahlportal. Dieses erreichen Sie im 
Wahlzeitraum über die Website der Rechtsanwaltskammer unter https://www.rak-
koeln.de/Die-RAK/Wahlen-Satzungsversammlung. Bitte beachten Sie, dass das 
Wahlportal außerhalb des oben genannten Wahlzeitraums nicht geöffnet ist.  
Ihre persönlichen Zugangsdaten erhalten Sie in den nächsten Tagen über Ihr beA-
Postfach.  
 

 
III. Ihre Stimme ist rechtzeitig abgegeben, wenn Sie Ihre Stimmabgabe bis Montag, 

den 17. April 2023, 24 Uhr abgeschlossen haben. 
 
IV. Jeder Wahlberechtigte hat höchstens 4 Stimmen. Die Stimmabgabe ist ungültig, 

wenn mehr als 4 Stimmen abgegeben werden, die Option „ungültig wählen“ 
angekreuzt oder keine Stimme abgegeben wird. Das Online-Wahlportal lässt – nach 
entsprechendem Hinweis - eine ungültige Stimmabgabe ausdrücklich zu. 

 
V. Über das Ergebnis informiert Sie die Dritte Wahlbekanntmachung, die auf der 

Website der Rechtsanwaltskammer veröffentlicht wird. 
 
Mit freundlichen kollegialen Grüßen 
 
 
 
RA Markus Trude 
Wahlleiter 
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